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K l e i n e  A n f r a g e

Ich fragen die Landesregierung,

welche Stellungnahme sie zur Darstellung des COMITES (Komitee der Italiener
im Ausland) vom 19. September 2000 über die Abschiebepraxis einer itali-
enischen Familie abgibt, insbesondere

1. ob die darin gemachten Angaben zutreffen oder nicht;

2. aus welchem Grund diese Maßnahmen, falls zutreffend, erfolgt sind;

3. welche Voraussetzungen zur Abschiebung von EU-Bürgern gegeben sein müssen;

4. ob im konkreten Fall gesetzliche Vorschriften und Verordnungen sowie inter-
nationales Recht eingehalten oder verletzt wurde.

13. 10. 2000

Dagenbach REP

B e g r ü n d u n g

Ergibt sich aus anliegender Kopie.

Kleine Anfrage

des Abg. Alfred Dagenbach REP

und

Antwort

des Innenministeriums

Abschiebepraxis in Baden-Württemberg
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 6. November 2000 Nr. 4-13-Ita/0 beantwortet das Innen-
ministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1., 2. und 4.:

Auf Grund der derzeitigen Erkenntnisse des Innenministeriums können die Anga-
ben in der Darstellung des COMITES vom 19. September 2000 über die Abschie-
bung einer sechsköpfigen italienischen Familie nicht bestätigt werden. Die Dar-
stellung konnte keinem bekannten Abschiebungsvorgang zugeordnet werden.
Nach den Angaben in der deutschen Übersetzung des dem Schreiben vom 19.
September 2000 beiliegenden Exposes könnte die Abschiebung nur im Jahr 2000
erfolgt sein („Im März erhielt ich einen Brief des Landratsamtes von..., worin
steht, dass die Aufenthaltserlaubnis (die im Mai 2000 ablaufen sollte) nicht mehr
gültig wäre und dass ich am 15. April Deutschland verlassen müsste,...“). Nach
den Erkenntnissen des Innenministeriums, die auf einer Umfrage bei den vier für
die Durchführung von Abschiebungen zuständigen Regierungspräsidien in Ba-
den-Württemberg und beim Bundesgrenzschutzamt Stuttgart beruhen, ist im bis-
herigen Verlauf des Jahres 2000 keine sechsköpfige italienische Familie aus Ba-
den-Württemberg nach Italien abgeschoben worden. Das Innenministerium hat
daher den Verfasser des Schreibens vom 19. September 2000, Herrn Bruno Zorat-
to, gebeten, die für eine genaue Überprüfung des geschilderten Vorfalls erforder-
lichen Angaben, insbesondere die Namen der Betroffenen, nachzureichen. Bis-
lang ist Herr Zoratto dieser Bitte nicht nachgekommen.

Zu 3.:

Zur Abschiebung von EU-Bürgern müssen die Voraussetzungen der Richtlinie
Nr. 64/221 des Rats der EWG vom 25. Februar 1964, die durch §12 Aufenthalts-
gesetz/EWG in nationales Recht umgesetzt wurde, und – so weit § 12 Aufent-
haltsgesetz/EWG keine abweichenden Vorschriften enthält – die Voraussetzun-
gen des Ausländergesetzes gegeben sein.

In Vertretung

Eckert

Ministerialdirektor


